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HAUSORDNUNG 

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE BREITE 

Ausgabe März 2022 
 

Kirche und Kirchgemeindehaus  Sigristin: Raphaela Mundwiler 
Bassersdorf      raphaela.mundwiler@ref-breite.ch/079 429 10 00 

Kapelle St. Oswald Breite  Sigristin: Manuela Held 
Nürensdorf      manuela.held@ref-breite.ch / 079 763 42 84 

Pfarrhaussaal Nürensdorf  Sigristin: Beatrice Zihlmann 
       beatrice.zihlmann@ref-breite.ch / 079 392 42 62 

Zentrumsbau Nürensdorf  Sigristin: Beatrice Zihlmann 
       beatrice.zihlmann@ref-breite.ch / 079 392 42 62 

Kirche Brütten   Sigristin: Manuela Held 
       manuela.held@ref-breite.ch / 079 763 42 84 

Pfarrhaus Brütten Chileträff Hauswartin: Ursula Meili 
       078 634 25 05 

Kirche und Pfarrhaus Lindau Sigristin: Sonja Fernandes 
       sonja.fernandes@ref-breite.ch / 079 244 70 46 

             ___ 

Kirchen / Kapelle der Kirchgemeinde Breite 

Allgemeine Grundsätze 

- Die Weisungen der Sigristen sind zu befolgen 

- Bei der Benützung der Räumlichkeiten, des Mobiliars und der übrigen Einrichtungen ist auf 
die nötige Sorgfalt zu achten 

- Der Blumenschmuck bei Trauungen und Abdankungen ist Sache der Familien und Ange-

hörigen 

- Es ist untersagt auf dem Kirchengelände Reis oder Konfetti zu werfen 

- Das Streuen von Blumen und Blütenblättern ist nur ausserhalb der Kirche gestattet 

- Allfällige Schäden oder Mehraufwand für aussergewöhnliche Reinigungsarbeiten werden 

verrechnet 

- Private Bild- und Tonaufnahmen während des Gottesdienstes sind nicht gestattet. Über 
Ausnahmen entscheidet die Pfarrperson (Art. 43 der Kirchenordnung) 

 

Räume der Kirchgemeinde Breite 

Säle und Unterrichtszimmer 

- Tische reinigen 
- Zusätzlich aufgestellte Tische und Stühle sind wieder in den Aufbewahrungsraum 

zurückstellen 
- Ausschalten und sorgfältiges Verstauen der technischen Anlagen / Schränke schliessen 
- Reinigen der Wandtafel 
- Boden kehren oder absaugen 
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Säle und Unterrichtszimmer 
(Fortsetzung) 
 

- Gründliches lüften der Räume und anschliessend sämtliche Fenster schliessen 
- Das Anbringen von Dekorationen, Plakaten etc. an den Wänden und Decken ist 

grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen müssen mit den Sigristen/Hauswarten 
abgesprochen werden 

- Stühle und Tische dürfen nicht im Freien aufgestellt werden 
- Grundmöblierung ist wieder herzustellen 

WC-Anlagen 

- Böden wischen und feucht aufnehmen 

- Sanitäre Einrichtungen reinigen 

Küche 

- Geschirr und Besteck abwaschen und in die dazugehörigen Schränke zurücklegen 

- Pfannen, Herd, Kühlschrank und Backofen reinigen 

- Geschirrspülmaschine reinigen und abstellen 

- Kühlschrank und Gefriertruhe gut verschliessen 

- Herd und Backofen ausschalten 

- Arbeitsflächen reinigen 

- Boden wischen und feucht aufnehmen 

- Mitgebrachte Esswaren und Getränke nicht zurücklassen 

- Küchenwäsche selber mitzubringen 

Haustüren und Licht 

- Das Licht ist überall zu löschen 

- Haustüren und gemietete Räume sind richtig abzuschliessen 

- Die Schlüssel sind sofort nach dem Aufräumen, gemäss Vereinbarung mit den zuständigen 

Sigristen/Hauswarten, wieder zurückzugeben 

Umgebung 

- Der Umgebungsbereich wie Zugänge, Parkplätze, Rabatten und öffentliche Gartenablagen 

sind von allfälligem Unrat wie Papier, Zigarettenresten, Glas etc. zu säubern 

- Die Gartenanlagen der Nachbarn sind zu respektieren und dürfen nicht betreten werden 

Allgemeine Grundsätze 

- Die Weisungen der Sigristen/Hauswarte sind zu befolgen 

- Verursachte Schäden an Einrichtungen und Gebäuden sind umgehend zu melden 

- Abfalleimer sind zu leeren und vorschriftsgemäss zu entsorgen. Dies gilt ebenfalls für das 

Leergut 

- Auf die Mieter im gleichen Haus und auf die Nachbarschaft ist besonders Rücksicht zu 

nehmen 

- In allen Räumen ist das Rauchen verboten 

 

 

 

Die Hausordnung wurde von der Reformierten Übergangskirchenpflege Breite am 10. März 2022 

genehmigt und per 1. April 2022 in Kraft gesetzt. 


